
 
 

 
 
TOP 5 
Beschlussfassung über die Annahme von Spenden für d ie Gemeinde Karlsbad        
2. Halbjahr 2009 und 1. Halbjahr 2010 
 
Annahme von Spenden 2. Halbjahr 2009 
 
Gemäß § 78 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) müssen seit 
dem 18.02.2006 alle eingehenden Spenden, welche die Gemeinde Karlsbad für ihre 
Einrichtungen (z.B. Heimatmuseum, Kultur, Schulen, Kindergärten, Jugendarbeit, 
Feuerwehr, Eigenbetriebe usw.) erhält, förmlich vom Gemeinderat zur Annahme 
beschlossen werden. 
 
In der Anlage sind die im Zeitraum 01.07.2009 bis 31.12.2009 eingegangenen Geld- und 
Sachspenden für die Gemeinde Karlsbad aufgelistet. 
 
Die Buchung wurde bereits aufgrund des Jahresabschluss und der SHV-Abstimmung 
durchgeführt. Der Beschluss ist somit auch zur Genehmigung der Buchungen vorgesehen. 
 
 
Annahme von Spenden 1. Halbjahr 2010  
In der Anlage sind die im Zeitraum 01.01.2010 bis 30.06.2010 eingegangenen 
Geldspenden für die Gemeinde Karlsbad aufgelistet.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung für die Annahme 2 . Halbjahr 2009  
 
Der Gemeinderat beschließt, die Geldspenden in Höhe von 27.694,51 € sowie die 
Sachspenden in Höhe von  13.707,22 € anzunehmen. In der Summe der Geldspenden 
sind 11.976,97 € für den Brandfall Berndt enthalten 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung für die Annahme 1 . Halbjahr 2010  
 
Der Gemeinderat beschließt, die Geldspenden in Höhe von 13.250,55 € anzunehmen. 
Sachspenden gingen in diesem Zeitraum keine ein.  
 
 
Vermerke der Verwaltung: 
TOP vertagt   
 
TOP behandelt  Abstimmung:     ja                   nein     enthalten      
Sonstiges: ________________________________________ __________________(Brecht)  
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